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RS UVS Kärnten 1994/07/14 KUVS-
674-675/10/94

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1994

Rechtssatz

Wird im Laufe des Berufungsverfahrens festgestellt, daß der im Straferkenntnis erhobene Vorwurf ... "das Fahrzeug

innerhalb der deutlich sichtbar angebrachten Bodenmarkierung zum Halten abgestellt zu haben ..." und diese

Bodenmarkierungen an der Tatörtlichkeit jedoch nicht verordnet sind, mangelt es diesem Vorwurf an der

entsprechenden rechtlichen Grundlage (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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